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- E n t w u r f -

In Sachen

Andrea Mustermann

- Klägerin -

gegen

Mustermann GmbH

- Beklagte -

wegen Feststellung

haben sich die Parteien auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt.

Wir bitten die/den Vorsitzende/n daher, den nachfolgend - in Abstimmung mit dem

Klägervertreter  -  formulierten Vergleich  als  gerichtlichen  Vergleich  im Sinne  des

§ 278 Abs. 6 ZPO i. V. m. §§ 495 ZPO, 46 Abs. 2 ArbGG zu schließen:
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I. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das zwischen ihnen bestehende

Arbeitsverhältnis aufgrund der ordentlichen Kündigung der Beklagten vom

01.01.2016 mit Ablauf des 31.03.2016 beendet werden wird.

II. Die  Klägerin  wird  ab dem 01.01.2016 bis  zum 31.03.2016 unwiderruflich

unter Fortzahlung der Vergütung von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung

freigestellt.  Es  besteht  Einigkeit,  das  Urlaubsansprüche  und  etwaige

Zeitguthaben in Natur eingebracht sind.

III. Die  Beklagte  zahlt  an  die  Klägerin  als  Abfindung   für  den  Verlust  des

Arbeitsplatzes  entsprechend  §§  9,  10  KschG  € 50.000,00  (i.W.

fünfzigtausend) brutto. 

IV. Die Beklagte verpflichtet sich, der Klägerin ein wohlwollendes, qualifiziertes

Arbeitszeugnis auszustellen und zu übersenden, das sich auf die Leistung

und  das  Verhalten  erstreckt  und  im  rechtlich  zulässigen  Rahmen

Formulierungswünsche der Klägerin berücksichtigt.

V. Die Klägerin ist ab dem 01.01.2016 berechtigt, mit einer Kündigungsfrist von

zwei  Wochen  das  Arbeitsverhältnis  selbst  schriftlich  vor  Ablauf  des

31.03.2016  zum  Monatsende  zu  beenden.  Das  dadurch  freiwerdende

Bruttogehalt  bis  zum 31.03.2016 wird  dann  der  Abfindung gem.  Ziffer  III

hinzugerechnet.

VI. Die  Parteien  sichern  zu,  Stillschweigen  hinsichtlich  dieser  Vereinbarung

und des finanziellen Inhalts gegenüber jedermann zu wahren, es sei denn,

die Parteien sind gesetzlich zur Auskunft verpflichtet oder die Auskunft ist

aus  steuerlichen  oder  sozialversicherungsrechtlichen  Gründen  gegenüber

Behörden oder zur Wahrung von Rechtsansprüchen gegenüber Gerichten

erforderlich. 

VII. Mit  Erfüllung  dieses  Vergleichs  sind  sämtliche  gegenseitige  finanziellen

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und dessen Beendigung abgegolten

und erledigt.            

 

Wilfried Dormann
Rechtsanwalt


